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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-034/2019 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss 01.08.2019 öffentlich 

 
 

Hauptausschuss der Gemeinde Wustermark 
hier: Wahl der/des Vorsitzenden des Hauptausschusses sowie seiner/-s Vertreters 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 49 Abs. 2 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) besteht der Hauptausschuss 
aus Gemeindevertretern und dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Mitglied. Die Gemeindever-
tretung hat mit Beschluss B-068/2019 der 1./VI Sitzung (konstituierende) vom 20.06.2019 die Anzahl 
der Gemeindevertreter festgelegt. Die Anzahl der Mitglieder beträgt SIEBEN nebst dem Bürger-
meister. 
 
Mit Beschluss B-069/2019 der 1./VI Sitzung (konstituierende) vom 20.06.2019 wurden nachstehende 
Mitglieder bestellt. 
 

a) WWG: Frau Elke Schiller 
Herr Andreas Stoll 

 
b) DIE LINKE.: Frau Sandra Schröpfer 

Frau Elfi Luther 
 
c) CDU: Herr Reiner Kühn 
 
d) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Herr Thomas Türk 
 
e) SPD: Herr Manfred Rettke 

 
Der Hauptausschuss wählt lt. § 49 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg aus 
seiner Mitte die oder den Vorsitzenden sowie seinen Stellvertreter. Gewählt wird nach den Grund-
sätzen der §§ 40 ff. BbgKVerf. Soll die Wahl nicht geheim durchgeführt werden, so muss hierüber ein 
einstimmiger Beschluss gem. § 39 BbgKVerf gefasst werden.  
 
Gewählt ist derjenige, der die Mehrheit der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder des Ausschus-
ses auf sich vereint. 
 
Erreicht bei mehreren Bewerbern zur Wahl niemand mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder, findet zwischen den Personen mit den beiden höchsten Stimmenzahlen eine 
Stichwahl statt. Gewählt ist, wer in der Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. 
 
 
Az.: 
17.07.2019 
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